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Editorial

Der Außenhandel bietet Unternehmen zahlreiche 
Chancen, birgt aber auch erhebliche Risiken. Zu den 
allgemeinen Risiken zählen u.a. politische Instabilität, 
Währungsrisiken, Risiken in der Lieferkette, Trans-  
portrisiken, Sanktionsrisiken sowie Ausfallrisiken.

In diesem digitalen Themenheft fokussieren wir uns 
auf die umsatzsteuerlichen Risiken des Außenhandels. 
Diese betreffen insbesondere die korrekte Abwicklung 
(Compliance) der Lieferungen und Leistungen über 
die Landesgrenzen hinweg (outbound und inbound). 
Auch die zutreffende Klassifizierung von Waren und 
Dienstleistungen ist entscheidend, da diese die 
Umsatzsteuerpflicht direkt beeinflussen kann. Fehler 
in der Umsatzsteueranmeldung können zu hohen 
Nachzahlungen und Bußgeldern führen.

In den folgenden Beiträgen werden wir uns mit eini -
gen der umsatzsteuerlichen Risiken im Außenhandel 
detailliert befassen und praxisnahe Lösungsansätze 
präsentieren. Solche Risiken ergeben sich aus der ver -
schärften Überwachung der zoll- und umsatzsteuer -
rechtlichen Handhabung der Verbrauchsteuern, den 
Besonderheiten bei umsatzsteuerlichen Reihen- bzw. 
Dreiecksgeschäften und den Qualifikationskonflikten 
bei Werk- bzw. Montagelieferungen.

Beiträge zu den Registrierungspflichten  
(inbound / outbound) sowie zu One-Stop-Shop  
(OSS) und Import-One-Stop-Shop (IOSS) schließen 
sich an. Nach einer Übersicht zu Risiken des Vor-  
steuervergütungsverfahrens finden Sie Erläuterungen 
zur Rechnungsstellung mit den erforderlichen  
Rechnungsangaben sowie zur Umstellung auf die  
E-Rechnung, für die nur noch wenig Zeit verbleibt.

Wir hoffen, Ihnen damit einen Überblick über diese 
komplexen, bedeutenden Themen verschaffen zu 
können. Bitte wenden Sie sich gerne an uns, wenn Sie 
dazu Fragen im Detail haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr PKF Team
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Verbrauchsteuern: Erhöhte Risiken bei der Waren-Einfuhr

Der Zoll überprüft verschärft, ob Waren, die in 
die Bundesrepublik Deutschland eingeführt 
werden, für verbrauchsteuerpflichtige 
Zwecke bestimmt sind und weitet dabei 
den Katalog der verbrauchsteuerpflichtigen 
Waren aus. Den Importeuren und Händlern 
ist oft nicht bewusst, dass ihre Waren diesen 
Steuern unterliegen könnten. Das Risiko der 
Steuernacherhebung zeigt sich häufig erst, 
wenn die Ware bereits weiterverkauft wurde 
und die Mehrkosten dem Abnehmer nicht 
mehr weiterbelastet werden können.

1. Risiken beim Handel mit verbrauchs -
teuerbaren Gütern

Die Verbrauchsteuern werden auf viele Güter 
des täglichen Gebrauchs (z.B. Energieerzeug-  
nisse wie Strom, Tabakwaren, Alkohol oder 
Kaffee) erhoben. Zuständig für die Überwa -
chung und Erhebung ist der Zoll. Daher ist es 
beim Umgang mit verbrauchsteuerpflich -
tigen Waren unabdingbar, die Grundlagen 
der Besteuerung sowie die einzuhaltenden 
Verfahren und Formalien zu kennen, da diese 
bei den zuständigen Zollbehörden besonders 
kompromisslos eingefordert werden. Nicht nur 
materielle, sondern insbesondere auch rein 
formelle Fehler führen hier schnell zu hohen 
Steuernachforderungen, die über die Marge 

des Händlers hinausgehen. Nicht selten ziehen sie 
auch straf- oder bußgeldrechtliche Konsequenzen  
für das Unternehmen und seine Vertreter nach sich.

Hinweis
Da wir über das Thema Energiesteuern in 
zahlreichen Publikationen und Webinaren 

gesondert informieren, soll der Fokus im Folgenden 
auf den Handel mit Gütern im Sinne der Tabak-,  
Alkohol- und Kaffeesteuer begrenzt sein.

2. Tabak-, Alkohol- und Kaffeesteuer

Die Gesetze bzgl. der Tabak-, Alkohol- und Kaffee-  
steuern sind innerhalb der EU nur zum Teil harmoni-  
siert. In Deutschland sind die Vorschriften zur Steuer -
höhe unübersichtlich und hängen von der präzisen, 
teils schwierigen Einordnung des Produkts ab. Zudem 
werden die Höhe der Steuersätze sowie die Art und 
Weise der Berechnung durch den Gesetzgeber häufig 
geändert. 

Top-Thema
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Immer jedoch soll die Verbrauchsteuer am Ort des 
Verbrauchs erhoben werden. Die Händler haben 
daher sowohl die europäischen Regelungen als auch 
die nationalen Verbrauchsteuergesetze zu beachten, 
um sicherzustellen, dass ihre Ware im Entsendeland 
von diesen Steuern befreit und im Empfängerland mit 
zutreffender Verbrauchsteuer belastet wird. 

Tabakwaren, Alkohol und Kaffee haben in Deutschland 
als Genussmittel keinen guten Leumund und werden 
daher streng kontrolliert. Nachfolgend werden dazu 
drei Hauptrisiko-Beispiele erläutert.

3. Risiken im Zoll- und Steuerverfahren

3.1 Interpretation tabaksteuerpflichtiger Güter  
durch den Zoll

Die Tabaksteuer wird in Deutschland auf der Grund -
lage des Tabaksteuergesetzes (TabakStG) erhoben. 
Darin ist geregelt, welche Produkte versteuert werden 
müssen, wie diese definiert sind und wie hoch die 
jeweiligen Steuersätze sind. Die Steuersätze sind 
allerdings sehr unübersichtlich geregelt. Den Rahmen 
dafür bildet eine EU-Richtlinie, die zur europaweiten 
Harmonisierung geschaffen wurde. Trotz dieser  
Harmonisierungsbestrebungen bestehen beispiels -
weise bereits zwischen Deutschland und Österreich 
erhebliche Unterschiede. 

Die deutschen Zollbehörden neigen derzeit dazu, das 
nationale TabakStG sehr weit auszulegen. So hört man 
beispielsweise von Zollbeamten die Aussage, dass 
alles, was wie eine Zigarette aussieht oder geraucht 
wird, der Tabaksteuer unterfällt. Grund hierfür mag 
sein, dass immer häufiger Produkte auf den Markt 
kommen, die das herkömmliche Rauchen ersetzen. 
Der Fiskus befürchtet hierdurch wohl Umgehungen 
und Einbußen bei der Tabaksteuer. Daher werden 
auch Substitute (Ersatzstoffe) für Tabakwaren mit 
Tabaksteuer belegt. 

Zur Rechtfertigung der weiten Anwendung des  
TabakStG wird auf eine eigentlich einschränkende  
Anwendungsregelung im TabakStG verwiesen: 
Voraussetzung für die Steuerbarkeit der im TabakStG 
genannten Produkte ist ihre Eignung und ausschließ-  
liche Bestimmung zum Rauchen. Der Zoll versteht  
dies im Umkehrschluss aber als Auffangtatbestand: 
„Alles, was zum Rauchen geeignet ist, unterliegt der 
Tabaksteuer“.

Diese Auslegung kann aber auch zu völlig über -
schießenden, sogar gesundheitspolitisch bedenk-  
lichen Ergebnissen führen: Selbst destilliertes Wasser 
wird vom Zoll als tabaksteuerpflichtiges Substitut für 
Tabakwaren eingeordnet, wenn es für die Herstellung 
des Fertigprodukts (E-Liquid) verwendet werden soll. 
Dasselbe soll für Salat- oder Teeblätter gelten, die  
inhaliert werden. Obwohl solchen Waren gesundheits -

fördernde Wirkung zugeschrieben wird und sie bei der 
Tabakentwöhnung unterstützen könnten, werden sie 
mit Tabaksteuer belastet.

Ferner werden beispielsweise Lebensmittelaromen, 
die man auch in Liquids einer E-Zigarette verdam-  
pfen kann, vom Zoll als tabaksteuerpflichtige Waren 
behandelt. Der Vertrieb von Dual-Use-Aromen  
unterliegt bereits dann der Tabaksteuerpflicht, wenn 
diese Aromen mit dem Zweck eingeführt werden, als 
Liquids für E-Zigaretten verwendet zu werden. Dies 
haben auch bereits Finanzgerichte bestätigt, aller-  
dings mit der Einschränkung, dass die Festlegung des 
Zwecks und die damit verbundene tabaksteuerrech -
tliche Einordnung als Steuergegenstand so spät wie 
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möglich erfolgen soll. Nach der Rechtsprechung wird 
die Zweckbestimmung i.d.R. erst festgelegt, wenn  
die Mischkomponenten in den Herstellungsprozess 
der Endprodukte eingebracht werden (beispiels-  
weise durch einen Aufdruck auf den Kleinverkaufsver -
packungen der Vorprodukte). Auch nach dem Willen 
des Gesetzgebers soll Tabaksteuer auf Substitute  
für Tabakwaren erst dann anfallen, wenn die Zweck -
bestimmung durch Herstellung der konsumfertigen 
Ware erfolgt.

Hinweis
U.E. ist die Besteuerung solcher Waren unzu -
lässig, weil das TabakStG zu unbestimmt  

ist. Eine erweiterte Auslegung des Zollrechts und des 
TabakStG ist rechtswidrig, wenn sie zu Lasten  
des Zoll- bzw. Steuerpflichtigen angewendet wird.  
Eine Eingriffsverwaltung wie der Zoll muss klare ge-  
setzliche Rechtsgrundlagen für die Erhebung  
von Abgaben vorweisen können. Das sollte auch  
für harmonisierte EU-Rechtsgrundlagen gelten.

Generell unterliegen Eingriffe in die Rechte von Einzel-  
personen durch Verwaltungshandeln hohen An -
forderungen. Unter anderem muss eine besondere 
gesetzliche Grundlage, eine sog. Ermächtigung, für 

das Handeln vorliegen (sog. Gesetzesvorbehalt, Art. 
20 Abs. 3 GG). Eine erweiterte Auslegung oder Ana-  
logie zugunsten von Abgabepflichten, die über den 
Wortlaut des Gesetzes und den klaren Willen des 
Gesetzgebers hinausgeht, ist verboten. Weiterhin ist 
die vollziehende Gewalt an die Gesetzesmäßigkeit 
der Verwaltung gebunden, das Handeln muss inner -
halb bestehenden Rechts erfolgen. Alle wesentlichen 
Entscheidungen hinsichtlich der Eingriffe in die Rechte 
von Einzelpersonen müssen durch den Gesetzgeber 
klar bestimmt werden.
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gen im Empfängerland entspricht. Dies gilt aber 
auch für den rein innergemeinschaftlichen Handel. 
Denn trotz der angestrebten Harmonisierung des 
Verbrauchsteuerrechts in der EU gibt es doch viele 
Unterschiede bei der Überwachung und Erhebung der 
Alkoholsteuer durch die nationalen Zollbehörden. 

Hinweis
Die deutschen Zollbehörden sind im  
Ländervergleich besonders streng, was die  

Bewilligungen zum Handel mit Alkohol und die Auf-  
zeichnungspflichten angeht.

Der Handel zwischen Unternehmen mit entsprech -
enden zollrechtlichen Bewilligungen ist relativ leicht. 
Allerdings wird es komplizierter, wenn Alkoholerzeug-  
nisse direkt an Verbraucher verkauft werden. In diesen 
Fällen sollten ausländische Unternehmer, die den 
Handel mit Alkoholerzeugnissen in Deutschland beab -
sichtigen, möglichst eine Niederlassung einrichten 
oder zumindest einen steuerlichen Vertreter benen -
nen, der sich um die Einhaltung der Aufzeichnungs- 
und Deklarationspflichten kümmert. Dies gilt gleicher -
maßen für deutsche Händler, die an Verbraucher im 
EU-Ausland oder in Drittstaaten liefern.
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Hinweis
Bedenklich sind insoweit die völlig unklaren 
Tatbestände zur Höhe der Tabaksteuer sowie 

auch – ganz aktuell – die Regelungen, die im Rahmen 
der Zulassung von Cannabisprodukten geschaffen 
worden sind.

3.2 Handel mit alkoholsteuerpflichtigen Waren

Dem Alkoholsteuergesetz (AlkStG) unterliegen Alkohol 
und alkoholhaltige Waren (sog. Alkoholerzeugnisse), 
die durch das Brennen (wie Weinbrand, Wodka oder 
Korn) entstehen, aber auch synthetische Alkohole. 
Unter alkoholhaltigen Waren versteht man sonstige 

Produkte wie Aromen oder Gesichtswässer (Kosme -
tika), die einen Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volu -
menprozent aufweisen. Das Gesetz besagt: Die Steuer 
bemisst sich nach der im Alkoholerzeugnis enthal-  
tenen Alkoholmenge. Sie beträgt für einen Hektoliter 
reinen Alkohols (hl A), gemessen bei einer Temperatur 
von 20 Grad Celsius, als Regelsatz 1.303 €.

Risiken birgt der internationale Handel mit Waren, die 
Alkoholerzeugnisse enthalten. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn der Händler seine Waren im Internet an-  
bietet, wo er im Grunde nicht kontrollieren kann, aus 
welchem Land seine Waren bestellt werden. Wenn 
also beispielsweise ein britischer Händler eine Bestel -
lung aus einem EU-Mitgliedstaat bekommt, muss er 
sicherstellen, dass er den Compliance-Anforderun -
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Fazit
Händler sind sich oft nicht bewusst, dass ihre 
Waren verbrauchsteuerpflichtig sind, was  

zu unerwarteten Nachforderungen und rechtlichen  
Problemen führen kann.

Da Genussmittel, insbesondere Tabakwaren, keinen 
guten Leumund haben, neigen die deutschen Zoll-  
behörden dazu, die Besteuerungstatbestände  
weit auszulegen und die Anmeldepflichten sowie  
Verwendungen streng zu überwachen. 

Empfehlung
Händler sollten sich gründlich über die spe -
zifischen Verbrauchsteuerregelungen in den 

Entsende- und Empfängerländern informieren,  
um unerwartete Steuerforderungen und rechtliche 
Konsequenzen zu vermeiden.
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Bestellt eine Privatperson aus Deutschland Kaffee  
über das Internet, ist grundsätzlich der Versand-  
händler mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
verpflichtet, die Kaffeesteuer anzumelden und ab -
zuführen. Das kann auch für kaffeehaltige Waren wie 
Pralinen gelten. Insoweit stellt sich dieselbe Proble-  
matik wie bei der Alkoholsteuer.

Hinweis
Daneben sind die Vorgaben des Lieferketten-  
gesetzes von besonderer Bedeutung. Dies -

bezüglich informieren wir Sie gesondert in unseren 
Publikationen und Webinaren (s. unter www.pkf.de).
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3.3 Handel mit kaffeesteuerpflichtigen Waren

In Deutschland regeln das deutsche Kaffeesteuer-  
gesetz (KaffeeStG) und die Kaffeesteuerverordnung, 

·	 wer die Kaffeesteuer zu entrichten hat, 
·	 wann und in welcher Höhe die Steuer fällig wird, 
·	 was bei der Lieferung in andere Länder oder aus 

anderen Ländern zu beachten ist und vieles mehr. 

Die Steuer fällt an für Kaffee und kaffeehaltige Waren. 
Rohkaffee ist nicht kaffeesteuerpflichtig.

In Deutschland beträgt der Steuersatz für ein Kg  
Röstkaffee 2,19 €. Für löslichen Kaffee gilt ein Steuer -
satz von 4,78 € je Kg. Das KaffeeStG basiert nicht  
auf EU-Richtlinien. Es handelt sich um eine natio-  
nale, deutsche Verbrauchsteuer. Nur wenige andere 
Staaten besteuern den Kaffeekonsum. In Europa  
sind das die Länder Belgien, Litauen, Dänemark,  
Norwegen, die Schweiz und Griechenland. Allerdings 
sind die Steuersätze in diesen Ländern niedriger  
als in Deutschland, wobei in Griechenland auch der  
Rohkaffee der Besteuerung unterliegt. 
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Exporte (Ausfuhrlieferungen) und innerge -
meinschaftliche Lieferungen gehören zum 
täglichen Geschäft vieler Produzenten und 
Händler in einer Exportnation wie Deutschland. 
Regelmäßig kümmern sich Speditionen um 
die Compliance (Deklaration und Dokumen -
tation) im internationalen Handel. Dennoch 
ergeben sich immer wieder unangenehme 
Überraschungen, wenn die Finanzbehörden die 
Geschäftsvorfälle umsatzsteuerlich überprüfen 
und zu völlig anderen Bewertungen kommen.

1. Allgemeines zu den grenzüberschrei -
tenden Lieferungen

Die Unterscheidung zwischen Ausfuhrlieferun-  
gen und innergemeinschaftlichen Lieferungen 
besteht darin, dass die Ware bei innerge-  
meinschaftlichen Lieferungen in einen ande-  
ren EU-Mitgliedstaat und bei Ausfuhren über 
die EU-Zollgrenze in ein Drittland geliefert 
wird. In beiden Fällen ist die Lieferung von der 
deutschen Umsatzsteuer befreit, da sie den 
deutschen Wirtschaftskreislauf verlässt. Das 
generelle Prinzip der Umsatzsteuer lautet, dass 
eine Ware im Inland keiner Umsatzsteuer unter -
liegt, wenn sie nicht im Inland verbraucht wird. 
Im Empfängerland wird die Ware als Einfuhr bzw. 
innergemeinschaftlicher Erwerb ggf. mit der 
Umsatzsteuer des Empfängerlandes belastet.

Allgemeine Risiken beim Export  
und bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Hinweis 
Aufgrund einer Sonderregelung im Aus -
trittsabkommen zwischen der EU und dem 

Vereinigten Königsreich hat Nordirland einen (be -
fristeten) Sonderstatus, aufgrund dessen Nordirland 
de facto weiterhin Teil des EU-Zollgebiets sowie des 
EU-Binnenmarkts ist. Daher sind innergemeinschaft-  
liche Lieferungen zumindest bisher auch nach  
Nordirland möglich. 

1.1 Innergemeinschaftliche Lieferung

Die innergemeinschaftliche Lieferung setzt voraus, 
dass Lieferer und Käufer Unternehmer sind, die  
mit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(USt-IdNr.) registriert sind. Dies ist mittlerweile nicht 
nur eine formelle, sondern auch eine materielle 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung der inner-  
gemeinschaftlichen Lieferung. 

EU-
MitgliedslandEU-Mitgliedsland

Hinweis 
Bei Ausstellung der Rechnung müssen sowohl 
die USt-IdNr. des Lieferanten als auch die des 

Käufers aufgeführt werden. Einige EU-Mitgliedstaaten 
stellen die USt-IdNrn. nicht rückwirkend aus. Daher ist 
darauf zu achten, dass die USt-IdNr. bereits zum Zeit -
punkt der Lieferung gültig ist.

Das gilt auch entsprechend für eine Zusammenfas -
sende Meldung (ZM), die der Lieferer erstellen muss, 
um u.a. die Überwachung des innergemeinschaft-  
lichen Warenverkehrs zu ermöglichen. Ohne eine ord -
nungsgemäße ZM ist die Lieferung nicht steuerbefreit. 
In Deutschland werden die ZM dem Bundeszentralamt 
für Steuern elektronisch übermittelt. Dieses teilt dem 
Empfängerland mit, dass eine innergemeinschaftliche 
Lieferung stattgefunden hat. So können die Finanzbe -
hörden in den beteiligten EU-Mitgliedstaaten überwa -
chen, ob die Umsatzsteueranmeldungen zueinander 
passen. Darüber hinaus ist eine Empfangsbestätigung 
(Gelangensbestätigung) für den Fall evtl. Überprü-  
fungen vorzuhalten.

 
Hinweis
Als Gelangensbestätigung kann beispiels -
weise die Bescheinigung des Spediteurs über 

die Lieferung an die Empfängeradresse verwendet 
werden.
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Allgemeine Risiken beim Export  
und bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Der Lieferant stellt die Rechnung ohne Ausweis der 
Umsatzsteuer mit dem Hinweis auf eine steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung in deutscher oder 
in einer anderen EU-Sprache aus. Die innergemein -
schaftliche Lieferung ist wie jede andere Lieferung in 
der Umsatzsteuervoranmeldung zu berücksichtigen. 

Ist der Erwerber Unternehmer im Sinne des Umsatz-  
steuerrechts, versteuert er die Ware als innerge -
meinschaftlichen Erwerb mit der jeweils gesetzlichen 
Umsatzsteuer in seinem Land und hat grundsätzlich 
zu seiner Entlastung von der Umsatzsteuer einen ent -
sprechenden Anspruch auf Vorsteuerabzug.

Entsprechendes gilt, wenn der Lieferer seine Ware in 
ein Lager in einem anderen EU-Mitgliedstaat verbringt 
(sog. innergemeinschaftliches Verbringen).

1.2 Ausfuhrlieferung

Der Begriff Ausfuhrlieferung bezeichnet eine Lieferung 
in einen Staat außerhalb der EU (Drittland). Eine Aus -
fuhr setzt voraus, dass die Ware von Deutschland in 
das Drittland gelangt. Anders als bei EU-Lieferungen 
muss der ausländische Abnehmer kein Unternehmer 
sein. Der Nachweis der Ausfuhr erfolgt i.d.R. durch eine 
Zoll-Bescheinigung, die bei Vorführung (Gestellung) 
der Ware an der Ausgangszollstelle ausgestellt wird 
(sog. Ausfuhrnachweis). 

Der Lieferant einer Ausfuhrlieferung benötigt statt  
einer USt-IdNr. eine sog. EORI-Nummer zur Identifika -
tion. Die Ausfuhranmeldung wird mit dem elektro-  
nischen System ATLAS-Ausfuhr beim Zoll angemeldet. 
Eine Meldung über die ZM ist nicht erforderlich, weil 
der Zoll die grenzüberschreitende Lieferung über-  
wacht. Die Ausstellung der Rechnung des Liefernden 
erfolgt mit dem Hinweis auf eine steuerfreie Aus -
fuhrlieferung ohne den Ausweis von Umsatzsteuer. 

Im Empfängerland wird die Ware bei der Einfuhr mit 
der Umsatzsteuer des Empfängerlandes belastet, 
sofern das Empfängerland eine Umsatzsteuer erhebt. 
In Deutschland ist dies die sog. Einfuhrumsatzsteuer. 
Diese Steuer wird von den Finanzbehörden des  
Empfängerlands erhoben. Steuerpflichtiger ist i.d.R. 
der Zollanmelder, der die Ware für sich oder einen 
Dritten einführt. 

DrittlandEU-Mitgliedsland

2. Risiken

Risiken ergeben sich für den Außenhandel insbe -
sondere dann, wenn die Formalien nicht eingehalten 
werden. Der EuGH hat in vielen Entscheidungen 
bestätigt, dass Ware bei grenzüberschreitenden Lie-  
ferungen von der inländischen Umsatzsteuer befreit 
werden muss und dass dieses Prinzip nicht aufgrund 
bloßer Formalverstöße durchbrochen werden darf. 
Gleichwohl werden Steuerbefreiungen wegen Formal -
verstößen regelmäßig versagt. Die Anforderung  
einer USt-IdNr. und einer ZM als materielle Voraus -
setzung für die Steuerbefreiung der innergemein -
schaftlichen Lieferung ist letztlich eine Umgehung  
der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Irrelevanz  
von Formalverstößen. Darüber hinaus kommt es  
zu überschießenden Formalanforderungen durch 
Finanzämter und Zollbehörden, weil Umsatzsteuer und 
Zölle nicht gut aufeinander abgestimmt sind. 

3. Probleme bei Überschneidungen von Zoll- 
und Umsatzsteuerrecht

Meist sind die Beamten der Finanzämter nicht im 
Zollrecht und die Zollbeamten nicht im Umsatzsteuer -
recht ausgebildet. Das führt zu Komplikationen, wenn 
in einem Fall sowohl das Zoll- als auch das Steuer-  
recht anwendbar sind. Beispielsweise ist im Zollrecht 
vorgeschrieben, dass Lieferungen (mit einem Wert 
ab 3.000 €) bei einem hiesigen Zollamt (Ausfuhrzoll -



Empfehlung 
Prüfen Sie Ihre zollrechtliche Compliance  
und stimmen Sie mit dem Finanzamt ab, wie 

die Ausfuhr über einen anderen Mitgliedstaat umsatz-  
steuerlich gewürdigt wird.

 
4. Besondere Risiken bei Reihengeschäften

Die häufig vorkommenden Reihengeschäfte bergen 
eine Vielzahl von Risiken. Als Reihengeschäft be-  
zeichnet man Geschäfte, bei denen mehrere Per -
sonen über denselben Gegenstand Lieferverträge 
abschließen und diese Geschäfte dadurch erfüllt 
werden, dass der Gegenstand unmittelbar vom ersten 
zur Lieferung verpflichteten Unternehmer zu dem 
letzten Abnehmer in der Reihe gelangt (vgl. im Detail 
den nachfolgenden Beitrag zu Risiken bei Reihen- 
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stelle) gestellt werden müssen, wenn sie über einen 
anderen EU-Mitgliedstaat in ein Drittland ausgeführt 
werden. Das heißt: Die Ware wird einmal im Inland 
dem Zoll vorgeführt und dann noch ein zweites Mal 
bei der Ausgangszollstelle (z.B. im Hafen von Rotter -
dam oder Antwerpen), um sicherzustellen, dass  
die nämliche Ware aus Deutschland auch wirklich  
in das Drittland ausgeführt wird (sog. zweistufiges 
Ausfuhrverfahren). 

Aufgrund dieser zollrechtlichen Verwaltungs-  
praxis sind Umsatzsteuer-Sonderprüfer in deutschen 
Finanzämtern zu der Auffassung gelangt, der Lie-  
ferer müsste zunächst ein innergemeinschaftliches 
Verbringen zum EU-Mitgliedstaat der Ausfuhrstelle 
erklären, wenn er das zweistufige Ausfuhrverfahren 
nicht beachtet hat. Das wäre mit erheblichem zusätz-  
lichen Aufwand verbunden, weil der Lieferer hierzu 
zunächst ein innergemeinschaftliches Verbrin-  
gen erklären muss. Dies ist ihm nach Auffassung der 
Finanzverwaltung nur dann möglich, wenn er hierfür 
eine USt-IdNr. des betreffenden Mitgliedstaats vorwei -
sen kann. Da viele Mitgliedstaaten eine solche USt-Id -
Nr. nicht rückwirkend ausstellen, ist die Erklärung 
des Verbringens vielfach nicht nachholbar. In diesen 
Fällen entsteht ein erhebliches finanzielles Risiko, 
obwohl den Beteiligten klar ist, dass die Ware in einen 
Drittstatt ausgeführt worden ist. 

und Dreiecksgeschäften). In diesen Fällen wollte die 
EU Erleichterungen schaffen, indem sie festlegt, an 
welchem Ort die einzelnen Lieferungen in der Liefer -
kette besteuert werden. Tatsächlich hat dies zu  
einem komplexen Regelwerk geführt. Nach bishe-  
riger Auffassung der deutschen Finanzverwaltung 
waren die Regelungen für Reihengeschäfte gar nicht 
anwendbar, wenn einzelne Transportabschnitte von 
unterschiedlichen Beteiligten beauftragt bzw. durch -
geführt werden. Der BFH hat nun kürzlich entschieden, 
dass es darauf nicht ankommen soll und dass ein 
Reihengeschäft auch bei einer gebrochenen Liefe-  
rung vorliegen kann. Dies führt zu unterschiedlichen 
Ergebnissen bei der Beurteilung des Leistungsorts.

Empfehlung 
Prüfen Sie anhand des Gesetzes und der ein -
schlägigen Verwaltungsrichtlinien (UStG und 

UStAE) regelmäßig, wie die Finanzbehörden mit Rei -
hengeschäften umgehen. Bei grenzüberschreitenden 
Reihengeschäften innerhalb der EU sollte man die  
ggf. abweichenden Sichtweisen anderer betrof-  
fener Mitgliedstaaten berücksichtigen. Unternehmer, 
die sich mit dem Finanzamt über die Behandlung von 
Reihengeschäften streiten, könnten mit den im Wider -
spruch zum UStG bzw. UStAE stehenden BFH-Feststel -
lungen argumentieren, dass Reihengeschäfte auch 
bei gebrochenen Lieferungen vorliegen, sofern es ihre 
Rechtsposition verbessert.
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Reihen- und Dreiecksgeschäften

Reihen- und Dreiecksgeschäfte sind häufig 
vorkommende, komplexe Sachverhalte im 
internationalen Handel und stellen die Un -
ternehmen bei der korrekten umsatzsteuer -
lichen Beurteilung vor besondere Heraus -
forderungen. Die präzise steuerliche Planung 
und Dokumentation sind unerlässlich.

1. Begriffliche Grundlagen und  
Rechnungshinweise

Ein Reihengeschäft liegt wie erwähnt vor, 
wenn mehrere Unternehmer über denselben 
Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen 
und dieser Gegenstand unmittelbar vom er -
sten Lieferer (A) an den letzten Abnehmer (C) 
gelangt. Der mittlere Unternehmer (Zwi-  
schenhändler B) tritt dabei als Erwerber und 
Lieferer auf. Es können auch mehrere Zwi-  
schenhändler involviert sein. Die zentrale 
Frage bei Reihengeschäften ist die Zuordnung 
der Warenbewegung zu einer der Lieferungen, 
da nur diese als bewegte Lieferung gilt. Alle 
anderen Lieferungen in einem Reihengeschäft 
gelten als ruhende Lieferungen. Die Bestim -
mung der bewegten Lieferung ist maßgeb-  
lich für die Ortsbestimmung der einzelnen 
Lieferungen. Nur die bewegte Lieferung kann 
eine steuerfreie innergemeinschaftliche Liefe-  

rung oder Ausfuhrlieferung sein, soweit die weiteren 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Ein Dreiecksgeschäft ist eine spezielle Form des Rei -
hengeschäfts, bei dem drei Unternehmer mit Um -
satzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNr.) aus 
drei unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten auftreten. 
Ziel der umsatzsteuerlichen Sonderregelung  

für diese Art der Geschäfte ist es, deren umsatz-  
steuerliche Behandlung zu vereinfachen, indem die 
umsatzsteuerliche Registrierungspflicht des mittle-  
ren Unternehmers im Bestimmungsland vermieden 
wird. Bei den Dreiecksgeschäften ist es erforderlich, 
dass der Zwischenhändler in einem anderen EU-Mit -
gliedstaat registriert ist als der erste Lieferer und der 
letzte Abnehmer. Der letzte Unternehmer (C) muss 
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